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Orientierungsblatt der Musikschule
Bad Zurzach Baldingen Böbikon Fisibach Kaiserstuhl Mellikon Rekingen Rietheim Rümikon Wislikofen

Fächerangebot 	Empfohlenes Einstiegsalter 
Violine	ab Kindergarten mit Absprache der Eltern
Querflöte	ab Kindergarten mit Absprache der Eltern
Gitarre	1. Primarklasse mit Absprache der Eltern
Violoncello	1. Primarklasse mit Absprache der Eltern
* Blockflöte	1. Primarklasse
Klarinette, Saxophon	1. Primarklasse
Gesang	1. Primarklasse
Klavier, Keyboard	1. Primarklasse
* Akkordeon, Schwyzerörgeli	2. Primarklasse
* Trompete	2. Primarklasse
Schlagzeug	3. Primarklasse
*  Gruppenunterricht möglich

Mit Absprache der Eltern: Vor der Anmeldung ist mit einem zuständigen Musiklehrer Kontakt aufzunehmen, ob das Kind physiologisch (Handgrösse/Armlänge) die notwendigen Voraussetzungen mitbringt.
Gruppenunterricht
Der Gruppenunterricht kann nur durchgeführt werden, wenn eine 2-er oder3-er Gruppe gebildet werden kann, sonst wird eine 1/3 Lektion (16 Min) einzeln erteilt.
Familienrabatt
Besuchen mehrere Kinder einer Familie, wohnhaft in Bad Zurzach oder in den Anschlussgemeinden gleichzeitig den Musikunterricht, ermässigt sich das Schulgeld wie folgt.
Ab 2 Kindern : um 12.5%pro Kind. Dieser Rabatt gilt nur für Lektionen, die an der Musikschule belegt sind.
Instrumente
Die Beschaffung der Instrumente und Musiknoten ist Sache der Eltern. Wir empfehlen, vor der Miete oder des Kaufs eines Instruments eine zuständige Lehrkraft um Rat zu fragen. Für alle Instrumente muss eine private Übungsmöglichkeit vorhanden sein, auch für Klavier, Keyboard und Schlagzeug.

Schuljahr, Absenzen, Unterrichtseinteilung
Die Anzahl der Musikschulwochen im Jahr umfasst 37 Wochen.
Von der Schülerin oder vom Schüler versäumte Lektionen können nicht nachgeholt werden. Sie werden auch nicht gutgeschrieben. Bei längerer Krankheit oder Unfall werden ab der 4. Krankheitswoche, gegen vorweisen eines Arztzeunisses, die Ausfälle vergütet.
Der Musikunterricht beginnt in der zweiten Schulwoche nach den Sommerferien. Zwecks Kompensation steht es der Lehrperson frei, bereits in der ersten Woche zu unterrichten. Bei Abwesenheit der Lehrkraft werden die Lektionen nach Möglichkeit vor-oder nachgeholt. Eventuell wird eine Stellvertretung eingesetzt. Andernfalls werden die Ausfälle vom Schulgeld abgerechnet. Der Musikunterricht kann von der Lehrerkraft an jedem beliebigen Wochentag eingeteilt werden, also auch am Mittwoch-oder Freitagnachmittag.
Ferien, Feiertage, Schulfreie Tage, Schulanlässe
Für die Musikschule gilt der Ferienplan der Volksschule. An Feiertagen und schulfreien Tagen fällt der Instrumentalunterricht aus.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt mittels des Anmeldeformulars. Die Anmeldung verlängert sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, falls bis zum Ende des betreffenden Schuljahrs keine Abmeldung erfolgt.

Anmeldung bis 30.April 2011

Musikschulleitung 
Judith Neff 	056 249 35 70	judith.neff@bluewin.ch
Karin Fischer	056 249 35 56	casa21@wefi.ch
Finanzen
Ulrich Schwarze	Tel. 0049 17 88 14 23 70 	cellissimo.plus@t-online.de
Sekretariat
Mittwoch	 09.00 Uhr – 11.00 Uhr	056 249 11 14  
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